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Antragsgemäss wird beschlossen:
Das am 9. Juli 1925 in Wien zwischen schweizerischen und tschechoslowaki

schen Delegierten abgeschlossene Abkommen über den gegenseitigen Ein- und 
Ausfuhrverkehr wird genehmigt und das Volkswirtschaftsdepartement zum Aus
tausch der Ratifikationsurkunden mit der tschechoslowakischen Gesandtschaft 
in Bern ermächtigt7.

7. D as Abkommen trat am 1 .8 .1925  in Kraft.
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Das Volkswirtschaftsdepartement an die deutsche Gesandtschaft in Bern

Kopie Bern, 23. Juli 1925
M E M O R A N D U M

Das eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement hat vom Memorandum 
Kenntnis genommen, welches die deutsche Gesandtschaft ihm am 16. Juli über
reichte *, und beehrt sich, darauf die folgenden Mitteilungen zu machen:

1. Die Schweiz müsste sich, wenn deutscherseits eine Kündigung des Abkom
mens vom November 1924 ausgesprochen würde, Vorbehalten, zu prüfen, ob eine 
solche nach Wortlaut und Sinn der getroffenen Abmachungen zulässig wäre. Sie 
ist indessen bereit, Vorschläge der deutschen Regierung über die formelle Auf
rechterhaltung einiger, namentlich der im Memorandum der deutschen Gesandt
schaft bezeichneten Einfuhrbeschränkungen über den 30. September hinaus in Er
wägung zu ziehen. Sie muss sich jedoch selbstverständlich Vorbehalten, auch 
ihrerseits eine Anzahl von Einfuhrbeschränkungen über das bezeichnete Datum 
hinaus weiter bestehen zu lassen.

Das eidg. Volkswirtschaftsdepartement schlägt vor, dass über die Modalitäten 
des Weiterbestandes einiger Einfuhrbeschränkungen Ende August Besprechun
gen stattfinden. Es hofft, dass es möglich sein wird, eine Lösung zu finden, die für 
die beiden Teile annehmbar ist.

2. Das eidg. Volkswirtschaftsdepartement verweist auf die Mitteilung, die die 
schweizerische Gesandtschaft in Berlin dem Auswärtigen Amt neulich gemacht 
hat und gestattet sich, darauf hinzuweisen, dass man beim Abschluss des 
Abkommens vom November letzten Jahres davon ausgegangen ist, dass die Ein
fuhrbeschränkungen nicht durch Zollerhöhungen ersetzt werden sollen. Nur so 
erklärt sich Art. 3. des Abkommens, wo selbst vorgesehen ist, dass Besprechun
gen eingeleitet würden, wenn Zollerhöhungen des einen Teils, die nach der Unter
zeichnung jenes Protokolls erlassen werden und die geeignet sind, gegenüber dem 
ändern Teil einfuhrhindernd zu wirken, und wonach, wenn eine Einigung nicht er-

1. Vgl. Nr. 69, A nm. 3.
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zielt werden kann, der andere Teil unter Beobachtung einer einmonatigen Kündi
gungsfrist zum Rücktritt der im November 1924 abgeschlossenen Vereinbarung 
befugt sein soll.

Wie im Memorandum der deutschen Gesandtschaft mitgeteilt wird, beabsich
tigt nun die deutsche Regierung, auf den 1. Oktober einen neuen Zolltarif in Kraft 
treten zu lassen, der, so viel sich nach den Veröffentlichungen beurteilen lässt, 
sicherlich einfuhrhindernd wirken würde. Diese Massregel ist umso schwerwie
gender, da es sich offenbar nicht nur um einzelne Zollerhöhungen, sondern ei
gentlich um den Erlass eines neuen Zolltarifs zu handeln scheint.

Das eidg. Volkswirtschaftsdepartement gestattet sich daher, darauf aufmerk
sam zu machen, dass durch dieses Vorgehen der Wert der Abschaffung der Ein
fuhrbeschränkungen sehr beeinträchtigt, ja  sogar illusorisch werden könnte, und 
es muss für alle Fälle für die Schweiz die Rechte Vorbehalten, die sich aus den Be
stimmungen des Abkommens vom November 1924 ergeben, ja  sogar je  nach 
dem Umfang und der Bedeutung der eintretenden Zollerhöhungen sich die Frage 
vorlegen, ob jenes Abkommen nicht ohne weiteres dahinfällt. Es bittet die deut
sche Gesandtschaft, eine Erklärung der deutschen Regierung zu veranlassen, 
durch welche eine Abklärung der Absichten über die Inkraftsetzung des Zolltarifs 
erfolgt und speziell auch darüber, ob die deutsche Regierung Vorschläge über 
einen modus vivendi zu machen gedenkt, der für die Übergangszeit bis zum 
Abschluss von Verhandlungen die Handelsbeziehungen erleichtern würde.

Das eidg. Volkswirtschaftsdepartement kann übrigens nicht annehmen, dass 
die deutsche Regierung, ganz abgesehen von den Bestimmungen des Einfuhrab
kommens, die Absicht habe, einen neuen Generaltarif gegenüber der Schweiz in 
Kraft treten zu lassen, bevor der Versuch gemacht worden wäre, die wirtschaftli
chen Beziehungen vertraglich zu regeln.

Das eidg. Volkswirtschaftsdepartement wäre der deutschen Gesandtschaft zu 
Dank verpflichtet, wenn es über die aufgeworfenen Fragen eine befriedigende Er
klärung der deutschen Regierung erhalten könnte2.

2. Vgl. Nr. 73.
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Die deutsche Gesandtschaft in Bern an das Volkswirtschaftsdepartement

Bern, 24. Juli 1925

M E M O R A N D U M

Die Deutsche Regierung hat davon Kenntnis genommen, dass die Schweizeri
sche Regierung gemäss dem der Deutschen Gesandtschaft in Bern am 23. d.M . 
übergebenen M em orandum 1 bereit ist, der formellen Aufrechterhaltung einiger

1. Nr. 72.
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